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Zur Lage. — Der Bestellungseingang in der Seiidenwe-

berei und im Handel ist schleoht. Wenn auch zu berück-
sichtigen ist, daß die Sommermonate aus Saisongründen
sehr hohe nsätze zu bringen pflegten, so fehlt im Ge-
schäft docl r optimistische Zug. Es sind verschiedene
Gründe für Zurückhaltung der Käufer anzuführen.
Der Glaube aber, die Preise müßten auch im Seiden- und
Rayonsektor eine Korrektur nach unten erfahren, wie das
beii der Wolle und Baumwolle auf Grund der Rohstoff-
Notierungen erwartet wird, gehört in das Reich der Fehl-
Spekulationen. Die Rayongarnpreise haben sich im Gegen-
teil für Lieferungen während des zweiten Halbjahres er-
höht, und die Löhne für die Arbeiterschaft mußten der
Teuerung angepaßt werden. Nur die Seide hat etwas nach-
gelassen, was sich aber im Verkaufspreis nicht auszu-
wirken vermag, nachdem die vorherigen Erhöhungen von
der Industrie nie voll einkalkuliert werden konnten, da
der Marktdruck zu keiner Zeit eine solche Kalkulation
zugelassen hätte.

Ein Zeichen der Zeit sind auch die zahlreichen Bernü-
hungen um Preisnachlässe auf alten Kontrakten, wobei
sich die Wünsche auf den Rückgang der Rohstoffpreise zu
stützen versuchen. Die Kundschaft mußte enttäuscht wer-
den, denn die Preise für Seiden- und Rayongewebe können
sich nicht auf Grund der heutigen Rohstoff-Notierungen
nach unten verändern.

Für bedruckte Reinseidengewebe ist bereits wieder ein
harter Konkurrenzkampf entbrannt, vielleicht mehr, als
dem Kunden und Lieferanten lieb ist. Es werden Preise
genannt, die ohne Zweifel unter der Selbstkosten-Basis
liegen und damit andeuten, daß die Zukunft nicht sehr

zuversichtlich beurteilt wird. Gerade im Druckgeschäft
sollten aber nicht allein die Preise ausschlaggebend sein,
sondern der Ausfall der Ware, die Schönheit und Origd-
nalität der Dessin müssen doch eine wesentliche Rolle
spielen. Es ist nur zu hoffen, daß die wichtigsten Kalku-
lationsgrundsätze nicht ohne Not preisgegeben werden,
auch wenn der Kulminationspunkt als überschritten be-
trachtet werden muß.

Zur amerikanischen Handelspolitik. — Die von den
amerikanischen Behörden erlassenen Einfuhrbeschrän-
ku-ngen für milohwirtschaftliche Erzeugnisse haben nicht
nur ihre beschränkte Bedeutung für die Käse exportie-
renden Länder, wie die Schweiz, Dänemark und Holland,
sondern diese Maßnahme zeigt einmal mehr, daß seitens
der Vereinigten Staaten je länger je mehr mit derartigen,
den freien Handel beeinträchtigenden Vorschriften ge-
rechnet werden muß. War es vor einem Jahr die ESCAPE-
Klausel, welche gewisse Industrien in Bedrängnis ver-
setzte, so ist es heute die Landwirtschaft, die durch die
Iimportdrosselung in eine sehr unangenehme Lage gerät.
Es sind gerade Länder wie Dänemark und Holland, die
wegen ihrer sehr angespannten Valuta-Situation auf
Dollar-Einnahmen angewiesen sind. Es ist ja nicht zu
bestreiten, daß nur durch einen vermehrten Absatz euro-
päischer Waren auf dem amerikanischen Markt das
Dollar-Problem gelöst werden kann, das ja seinerseits die
Voraussetzung bildet für das Zustandekommen der inter-
europäischen Liberalisierungsbestrebungen.

Nicht zu verkennen ist auch die Gefahr, daß durch diese
amerikanische Politik des kleinlichen Protektionismus die
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europäischen Länder zum verstärkten Widerstand gegen
Importliberalisierung und Zollsenkung ermuntert werden,
was doch in krassem Widerspruch zu deim immer und
immer wieder von den USA proklamierten Abbau der
Handelsschranken und einer freien Gestaltung des inter-
nationalen Güteraustausches steht. Aber eben, Theorie
und Praxis sind zwei verschiedene Dinge!

Den schweizerischen bäuerlichen Kreisen wird durch
die amerikanische Maßnahme wohl bewußt werden, daß
Amerika heute lediglich zu jenen Methoden greift, welche
die schweizerische Bauernführung bei jeder Gelegenheit
auch angewendet wissen möchte, wenn auch zuzugeben
ist, daß die USA noch einen bedeutenden Schritt weiter-
gehen, indem der Importkäse nur 5 % des gesamten Ab-
satzes ausmacht. Die Auswirkungen! der schweizerischen
Einfuhrbeschränkungen für dänische, italienische und hol-
ländische landwirtschaftliche Erzeugnisse sind noch in
allzu guter Erinnerung!

Noch mehr Stoffdruckereien. — Gemäß dem Schweize-
rischen Handelsamtsblatt vom 8. Januar 1951 ist eine
Firma TEXTILIA S.A. mit Sitz in Vira-Gamborogno (Kt.
Tessin) gegründet worden, deren Zweck Druck und Han-
del von Textilien sein soll. Als einziger Verwaltungsrat
zeichnet Herr Nationalrat M. Brunner aus Zürich. Es ist
selbstverständlich, daß sich die interessierten Textilkreise
eingehend mit dieser Neugründung befaßten und vor allem
abzuklären suchten, wer hinter der TEXTILIA S.A. steht.
Auf Grund zuverlässiger Angaben läßt sich festhalten, daß
die bedeutende deutsche Eigendruckerei Göcke & Sohn in
Hohenlimburg an der Neugründung maßgebend beteiligt
ist. Sie soll nämlich nicht nur Film- und Rouleaudruck-
Maschinen leihweise zur Verfügung stellen, sondern auch
entsprechend technisches Personal anlernen. Der Fabrik-
rohbau in Vira ist fertigerstellt, und es darf damit gerech-
net werden, daß im Frühjahr 1952 mit der Druckproduk-
tion begonnen werden kann. Dem Vernehmen nach soll es
sich bei der Firma TEXTILIA S.A. um eine groß aufge-
zogene Eigendruckerei handeln, die sich vorerst nur im
Baumwollsektor betätigen und vor allem das Exportge-
schäft pflegen will. Wer weiß aber, wann die Firma TEX-
TILIA auch andere Gewebe bedruckt und auch den
schweizerischen Markt bedient?

Ein wesentlicher Unterschied in der Betriebsweise ge-
genüber den schweizerischen Druckereien besteht darin,
daß die TEXTILIA S.A. nicht im Lohn arbeitet, sondern
als Eigendruckerei selber Rohgewebe kauft und sie auf
eigene Rechnung bedruckt und weiterverkauft. Sie tritt
also als Konkurrent auf dem Markte auf und ist nicht nur
ein «Hilfsbetrieb», wie es die schweizerischen Druckereien
fast ausschließlich sind.

Die in der Bundesverfassung gewährleistete Gewerbe-
freiheit läßt solche Neugründungen ohne weiteres zu. Sto-

Bend wirken nur die Begleitumstände, unter denen die
neue Druckerei entstehen kannte. Der Kanton Tessin und
die Gemeinde Vira sollen für längere Zeit beträchtliche
Steuerprivilegien einräumen. Auch die leihweise Zurver-
fügungstellung des Maschinenparkes beeinträchtigt die
Konkurrenzfähigkeit der übrigen schweizerischen Druk-
kereien.

Wie weit die schweizerischen, nicht sehr bescheidenen
Drucktarife einen Anreiz zur Gründung der Firma TEX-
TILIA S.A. gegeben haben, möge dahingestellt bleiben.
Nicht zu verkennen sind aber die unangenehmen Folgen,
die sich sowohl für die das Druckgeschäft tätigenden Fir-
men als auch die Stoffdruckereien selbst durch das Auf-
treten eines gewichtigen Konkurrenten ergeben werden.
Es wird nun abzuwarten sein, in welcher Richtung sich
das neue Unternehmen entwickelt. Vorläufig ist man nur
auf Vermutungen angewiesen.

Gebühren der Schweiz. Verrechnungsstelle. — Wir haben
schon in den «Mitteilungen» No. 6 vom Juni 1951 darauf
hingewiesen, daß dem Begehren auf Herabsetzung der
von der Verrechnungsstelle zu erhebenden Auszahlungs-
Kommission im Hinblick auf die beträchtlichen Reserven
entsprochen werden sollte. Der Bundesrat hat nun be-
schlössen, die bisherige Gebühr von 1/2 Prozent auf Vs
Prozent herabzusetzen. Wenn diese Reduktion auch bei
weitem nicht das erwartete Ausmaß erreicht, so stellt sie
doch einen ersten Schritt zur Anpassung der Gebühren der
Verrechnungsstelle an die Begehren der Privatwirtschaft
dar.

Das Hauptproblem, die Herabsetzung des Anteiles der
Verrechnungsstelle an den Gebühren des dezentralisierten
Zahlungsverkehrs (welche bekanntlich % Prozent betra-
gen, wovon die Verrechnungsstelle 1/4 Prozent und die
Banken i/s Prozent beziehen) bleibt allerdings offen. Die
vorläufige Reduktion hat lediglich die Vereinheitlichung
sämtlicher Auszahlungskommissionen im zentralisierten
und dezentralisierten Verkehr auf s/s Prozent zur Folge.
Die Privatwirtschaft wird in ihrer Forderung, daß sich die
Verrechnungsstelle im dezentralisierten Verkehr gleich wie
die Banken mit Vg Prozent zufriedenzugeben hat, nicht
nachlassen dürfen. Es sei in diesem Zusammenhang auch
darauf hingewiesen, daß durch die Übertragung der
Kontrolle des Zahlungsverkehrs mit Argentinien auf die
Schweizerische Verrechnungsstelle die Auszahlungsgebühr
von bisher i/s Prozént auf s/s Prozent erhöht wird. Bei
einem Verkehr mit Argentinien von schätzungsweise 120

Mio. Fr. pro Jahr ergeben sich Mehreinnahmen für die
Verrechnungsstelle von rund 300 000 Fr. und damit eine
entsprechende zusätzliche Belastung der schweizerischen
Wirtschaft.

3. Internationaler Seidenkongreß in London

F. H. Vom 11. bis 14. September 1951 findet in London
der 3. Internationale Seidenkongreß statt, an dem Ver-
treter aus 16 Ländern aller Welt teilnehmen werden.
Wenn auch vielleicht zurzeit versohiedenerorts die Auf-
fassung geäußert wurde, die Zeitspanne zwischen dem 2.

Internationalen Kongreß in New York vom Oktober 1950
und der neuesten Veranstaltung in London sei zu kurz,
weshalb wohl kaum angenommen werden könne, daß ge-
genüber den in New York gefaßten Beschlüssen wesent-
lieh neue Aspekte zum Vorschein kommen werden, so ist
es doch verständlich, wenn die englische Seidenindustrie
und der Handel den Anlaß des Festival of Britain benützen
wollen, um damit eine großartig aufgezogene Manifesta-
tion für die Seide zu verbinden.

Die verschiedenen, von der Internationalen Seidenver-
einigung geschaffenen Kommissionen werden in London
Gelegenheit haben, zu interessanten Fragen Stellung zu
beziehen. Vor allem die «Technische Kommission» hat eine
beladene Tagesordnung zu bewältigen. Vielversprechend
sind auch die öffentlichen Diskussions-Versammlungen
über ausgewählte Themen, welche die Seide und ihre
Stellung gegenüber den übrigen Textilien und im Rahmen
der Wirtschaft im allgemeinen behandeln werden. Auch
die gesellschaftlichen Anlässe versprechen einen vollen
Erfolg zu werden.

Wie in New York ist beabsichtigt, im Anschluß an den
eigentlichen Kongreß Fabrikbesichtigungen durchzufüh-
ren, die es den ausländischen Gästen erlauben sollen, Ein-
blick in die englische Seidenindustrie und die verwandten
Branchen zu erhalten.
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